
Stadt Östringen 

Satzung 
überden Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung 

Der Gemeinderat der Stadt Östringen hat am 19.01.2009 aufgrund der §§1,2, 8-10 und 13 des Baugesetz¬ 
buches - BauGB - vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der Fassung der letzten Änderung, in Verbindung 
mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg, den Bebauungsplan „Ackerwald“, 
2. Änderung, als Satzung beschlossen. 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Plan vom 27.10.2008 maßgebend. Er ist 
Bestandteil der Satzung. 

§2 
Bestandteile der Satzung 

Bestandteil der Satzung ist der Bebauungsplan, bestehend aus : 

■ dem Plan im M. 1:500 mit den zeichnerischen Festsetzungen vom 27.10.2008 
■ den Schriftlichen Festsetzungen vom 27.10.2008 

Beigefügt ist eine Begründung (§ 9 Äbs. 8 BauGB). 

§3 
Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft. 

Östringen, den 20.01.2009 

W. Muth, Bürgermeister 
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Maßstab = 

Die vorliegende Planfassung beinhaltet alle nach der 2. Bebauungsplanänderung vom 30.01.2009 
(Datum der Rechtskraft) zu beachtenden verbindlichen Festsetzungen. 
Hierbei wurden die nicht geänderten Inhalte des ursprünglichen Bebauungsplanes sowie der 

1. Bebauungsplanänderung mit den Festsetzungen der durchgeführten 2. Änderung zu einem 
Gesamtwerk zusammengefügt. 

Verfahren der 2. Änderung des Bebauungsplanes 

1. Aufstellungsbeschluss durch den GR der Stadt Östringen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB I. V. § 13 
BauGB (vereinfachtes Verfahren) am 23.07.2008, sowie Billigung der Planentwürfe für die 
Offenlage am 27.10.2008. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der öffentlichen 
Auslegung erfolgte am 21.11.2008 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB In Form einer Auslegung erfolgte 
In derzeit vom 01.12.2008 bis 02.01.2009 Im Rathaus der Stadt Östringen. 

3. Parallel hierzu erfolgte die Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

4. Nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der 
Bürgeranhörung, hat der Gemeinderat In seiner Sitzung vom 19.01.2009 über die 
vorgetragenen Bedenken und Anregungen beraten und In der gleichen Sitzung die 

Bebauungsplan-Änderung als Satzung gern. §10 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates übereinstimmt. 

Er Ist unter Beachtung der Verfahrensvorschriften zustande gekommen und wird 
hiermit ausgefertigt. 

Östringen, den 30.01.2009 

W. Muth, 
Bürgermeister 

Die Bebauungsplan-Änderung Ist gern. §10 Abs.3 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung 
am 30.01.2009 In Kraft getreten. 

Legende 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 

1.1. Wohnbauflächen (§1 (1)1. BauNVÖ) 

1.1.1 WA Allgemeines Wohngebiet 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

0.4 

6^ 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVÖ) 

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVÖ) 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

2.4. Höhe baulicher Anlagen In.m über einem Bezugspunkt (§ 16 (2) 4. BauNVÖ, §18 BauNVÖ) 

2.4.1 THmax= maximal zulässige Traufhöhe 

2.4.2 —► für die Bestimmung der Traufhöhe maßgebende Verkehrsfläche 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) 2. BauGB) 

3.1. A Nur Einzelhäuser zulässig 

3.2. 

3.3. 

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVÖ) 

4. Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 (1) 4. BauGB) 

4.1. r ] l-QaLJ Garagen 

5. Verkehrsfläche (§ 9 (1) 11. BauGB) 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

E 
s 

Straßenverkehrsflächen 
Hier: höhengleicher Ausbau 

Straßenbegrenzungsllnlen 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

Öffentliche Parkplätze 

Feldweg 

Sammelplatz für Abfallbehälter am Tag der Leerung 

5.4. Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsfläche 

5.4.1 [V] Verkehrsgrün 

[vi 

5.5. J Sichtfelder, Anfahrtssichtwelte 3m / 30m nach RAS - E 

6. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 

6.1. -► Hauptfirstrichtung 

7. Grünflächen (§ 9 (1) 15. BauGB 

Private Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 

7.2.1 Streuobst 

öffentlicher Spielplatz 

7.1 

7.2 

yj Priv.Gr.l:^ 

7.2.3 Grabenbegleltende Vegetationszone 

8. Wasserflächen (§ 9 (1) 16. BauGB) 

9. Umgrenzung von Flächen mit Regelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft (§ 9 (1) 20. BauGB) 

9.1. Ausglelchsflächen I - IV 

10. Geh- Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 (1) 21. BauGB) 

JJUUUUUU. 

T-it-it-it-it-int-|- 

11. Pflanzbindung (§ 9 (1) 25. BauGB) 

11.1. 
m ü ü ü O 0 O 

11.1.1 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern und 
Bäumen (§ 9 (1) 25. a BauGB) 

Pflanzung von Elnzelbäumen 

11.1.2 rr.- Bezeichnung der Pflanzgebote gemäß der Nummerierung Innerhalb der Schriftlichen 
Festsetzungen (8.1.2-8.1.4) 

Pfg 

11.2. 

11.2.1 

I« **** 
» • 
**** • 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) 25. b BauGB) 

Erhaltung von Elnzelbäumen 

12. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 (7) BauGB) 

En 
13. Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen (§ 1 (4) und § 16 (5) BauNVÖ) 
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Schriftliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan „Ackerwald“, 
Stadt Östringen, Stadtteil Eichelberg 

(in der nach der 2. Bebauungsplan-Änderung, seit dem 30.01.2009, 
rechtskräftigen Fassung) 

A Planunqsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

X._Art der baulichen Nutzung 9 (1) 1. BauGB) 

1.1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Im „Allgemeinen Wohngebiet“ sind gemäß § 1 (6) 1. BauNVO die im § 4 (3) 4. und 5. BauNVO genannten 
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (Gartenbaubetriebe, Tankstellen). 

2._Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage baulicher Anlagen 9 (1) 1. BauGB) 

2.1. Traufhöhe 

Die maximal zulässigen Traufhöhen sind der Planvorlage zu entnehmen. Sie sind definiert als der Schnitt¬ 
punkt des aufgehenden Außenmauerwerkes mit der äußeren Dachhaut. Das Maß wird in der Gebäudemitte 
gemessen. Als Bezugspunkt gilt, wenn nicht anders angegeben, die Mittelachse der angrenzenden Ver¬ 
kehrsfläche (Verkehrsfläche mit Erschließungsfunktion für das jeweilige Grundstück). 

Grenzen an mehreren Stellen eines Grundstückes Verkehrsflächen an, ist die in der Planvorlage gekenn¬ 
zeichnete Verkehrsfläche maßgebend. 

Bei Doppelhäusern gilt die Mitte jeder Gebäudeeinheit. 

2.2. Firsthöhe 

Die zulässige Firsthöhe darf die nach Ziffer A 2.1. festgesetzte Traufhöhe um maximal 4,50 m überschreiten. 
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3;_Überbaubare, nicht überbaubare Grundstücksflächen. 
Stellung baulicher Anlagen 9 (1) 2. BauGB) 

3.1. Nebenanlagen 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuge¬ 
lassen. 

3.2. Firstrichtung 

Die Längsseite und die Hauptfirstrichtung der Gebäude sind parallel zu den im Lageplan eingetragenen 
Richtungspfeilen zu erstellen. 

Abweichende Firstrichtungen können im Einzelfall als Ausnahme im Sinne des § 31 (1) BauGB zugelassen 
werden, wenn auf den Dachflächen aktive Solarsysteme installiert werden. 
Darüber hinaus sind abweichende Firstrichtungen bei untergeordneten Gebäudeteilen und bei Nebenanla¬ 
gen zulässig. 

Sind keine Angaben im Lageplan enthalten, ist die Bebauung parallel bzw. senkrecht zu einer der Grund¬ 
stücksgrenzen zu errichten. 

4;_Flächen für Stellplätze und Garagen 9 (1) 4. BauGB) 

4.1. 

Garagen und überdachte Stellplätze sind ausschließlich auf den überbaubaren Flächen bzw. auf den als 
mögliche Garagen-Standorte gekennzeichneten Flächen (Planzeichen „GA1“ / „GA2“ der Legende) zulässig. 
Außerhalb dieser Flächen sind Garagen und überdachte Stellplätze ausgeschlossen. 

Auf den mit der Bezeichnung „GA2“ gekennzeichneten Flächen sind Garagen und überdachte Stellplätze mit 
einer Gesamtlänge von bis zu 7,00 m als Grenzbebauung zulässig (Bündelung zweier Standorte). 

Es werden hierfür folgende, nicht zu überschreitende Höhen festgesetzt: 

■ maximal zulässige Sockelhöhe 
(= OK Rohfußboden Garage/Carport): 0,30 m 

■ maximal zulässige Gebäudehöhe : 3,30 m 

Als Bezugspunkt gilt die Mittelachse der angrenzenden Verkehrsfläche, gemessen in der Gebäudemitte. 

Als Abweichung von der zeichnerischen Darstellung dürfen überdachte PKW-Stellplätze (Carports), unter 
Einhaltung der zulässigen Gesamtlänge, auf den „GA1 “- / „GA2“-Standorten, mit einem Mindestabstand von 
1,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden (= Mindestabstand der tragenden Stütze). 

Stellplätze dürfen die straßenabgewandte Baugrenze nicht überschreiten. 
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4.2. 

Die durch die Bebauung gebildeten Vorgartenflächen (Fläche zwischen öffentlicher Straße mit Erschlie¬ 
ßungsfunktion für das Grundstück und Gebäude) sowie die Freiflächen seitlich einer Bebauung (Fläche zwi¬ 
schen Baukörper und seitlicher Grundstücksgrenze) dürfen insgesamt nur zu 60 % durch Garagen, Zufahr¬ 
ten und Stellplätze überbaut werden. 
Auf den restlichen, straßenabgewandten Grundstücksflächen sind Stellplätze unzulässig. 

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
AUF DER KEINE GARAGEN 
UND STELLPLÄTZE ERRICHTET 
WERDEN DÜRFEN 

STRASSEN ABGEWANDTE 
BAUGRENZE 

FLÄCHE DIE NUR ZU 
60% DURCH GARAGEN, 
STELLPLÄTZE UND ZUFAHRTEN 
ÜBERBAUT WERDEN DARF 

ÖFFENTLICHE STRASSE 

5;_Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 9 (1) 10. BauGB) 

5.1. Sichtwinkel 

Die durch die Sichtwinkel belasteten Flächen sind von jeglicher Bebauung, ausgenommen Einfriedigungen, 
freizuhalten. 
Einfriedigungen und Anpflanzungen sind bis zu einer maximalen Höhe von 0,70 m zulässig. 
Als Bezugpunkt gilt die Mittelachse der direkt angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche. 

6;_Grünflächen 9 (1) 15. BauGB) 
hier: öffentliche Grünflächen 

6.1. Kinderspielplatz 

Der Spielbereich ist sowohl für Kleinkinder im Alter von 3-6 Jahren, als auch für bewegungsorientiertes Spiel 
für Kinder von 6-12 Jahren zu gestalten. 

7._Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft 9 (1) 20. BauGB) 

Die in der Planvorlage dargestellten Flächen sind gemäß den Angaben des Grünordnungsplanes anzulegen 
und dauerhaft zu pflegen. 

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Ausgleichsfläche I - Hecken auf der Böschung am „Rotweg“ 

Auf den Straßenböschungen, die im Zuge des Anschlusses des Baugebietes an den „Rotweg“ neu entste¬ 
hen bzw. im Zuge der Baumaßnahme verändert werden, sind frei wachsende Hecken aus Arten der Pflan¬ 
zenliste 4 des Grünordnungsplanes zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher sind alle 10-15 
Jahre abschnittsweise auf den Stock zu setzen. 
Die aufgrund der Sichtverhältnisses nicht zu bepflanzenden Bereiche sind mit einer Gras-Kräuter-Mischung 
aus regionalem Saatgut entsprechend § 29 a NatSchG des Landes Baden-Württemberg anzusäen. 
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Ausgleichsfläche II - Grünfläche nördlich des neu anzulegenden Feldweges 

Die Grünfläche zwischen dem neu anzulegenden Feldweg und dem Graben ist als extensiv genutzte Streu¬ 
obstwiese anzulegen. Es sind hochstämmige Ostbäume der Pflanzenliste 3 des Grünordnungsplanes auf 
Sämlingsunterlage zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je 100 m^ ist mindestens ein Baum zupflanzen. 
Die Ackerfläche ist mit einer Gras-Kräuter-Mischung aus regionalem Saatgut entsprechend § 29 a NatSchG 
des Landes Baden-Württemberg anzusäen. 
Die gesamte Wiesenfläche ist höchstens zweimal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Auf 
chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. 

Auf der Fläche nördlich des Grabens sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
Bei Ausfall der Gehölze sind diese gleichwertig zu ersetzen. 
Die Wiesenfläche ist höchstens zweimal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. 
Die Grabenvegetation selbst ist einmal jährlich im Herbst zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Auf 
chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. 

Ausgleichsfläche III - Grünfläche östlich des Wohngebietes 

Die Grünfläche östlich des Wohngebietes ist als extensiv genutzte Streuobstwiese anzulegen. Es sind hoch¬ 
stämmige Obstbäume der Pflanzenliste 3 des Grünordnungsplanes auf Sämlingsunterlage zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Je 100 m^ ist mindestens ein Baum zu pflanzen. 
Die Wiesenfläche ist höchstens zweimal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Auf chemi¬ 
sche Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. 

Ausgleichsfläche IV und gleichzeitig Kinderspielplatz 
(siehe Ziffer 6.1. der Schriftlichen Festsetzungen) 

Zur Abschirmung des Spielplatzes gegenüber den Straßen sind vor allem entlang der „Rottwaldstraße“ so¬ 
wie zum nördlich angrenzenden Privatgrundstück hin frei wachsende Hecken aus Arten der Pflanzenliste 4 
des Grünordnungsplanes zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Auf dem Spielplatz sind darüber hinaus mindestens 8 großkronige, hochstämmige Laubbäume der Pflanzen¬ 
liste 2 des Grünordnungsplanes mit einem Stammumfang von 16/18 cm oder im Randbereich hochstämmige 
Obstbäume der Pflanzenliste 3 des Grünordnungsplanes auf Sämlingsunterlage zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. 
Die Spielplatzfläche ist mit einer Gras-Kräuter-Mischung aus regionalem Saatgut entsprechend § 29 a 
NatSchG des Landes Baden-Württemberg anzusäen. 

8;_Pflanzqebot/Pflanzbindunq 9 (1) 25. a und b BauGB) 

8.1. Pflanzgebot 

8.1.1 straßenbegleitende Bäume 

Entlang der Erschließungsstraßen innerhalb des Baugebietes ist pro Grundstück in einem Streifen mit einer 
Breite von 5,00 m, gemessen ab Fahrbahn- bzw. Gehwegrand, ein klein- bis mittelkroniger, hochstämmiger 
Laubbaum aus der Pflanzenliste 1 mit einem Stammumfang von 16/18 cm zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. 

8.1.2 Hausgärten im Norden und Osten des Wohngebietes, im Übergang zur freien Landschaft 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und die durch bauliche Anlagen nicht überdeckten Anteile der 
überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaftzu unterhalten. 
Für die im Plan gekennzeichneten Flächen gilt: 

Pro 200 m^ Grundstücksfläche ist ein klein- bis großkroniger, hochstämmiger Laubbaum der Pflanzenlisten 1 
und 2 mit einem Stammumfang von 16/18 cm oder ein hochstämmiger Obstbaum der Pflanzenliste 3 auf 
Sämlingsunterlage auf den gekennzeichneten Flächen zu pflanzen und dauerhaftzu erhalten. 
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Die über das Pflanzgebot 8.1.1 bereits festgelegten Bäume sowie die zu erhaltenden Einzelbäume sind 
hierbei anzurechnen. 

Die mindestens geforderten Bäume sind im rückwärtigen Bereich der Grundstücke, zur freien Landschaft 
hin, zu pflanzen. 

8.1.3 Hausgärten im Westen des Wohngebietes, im Anschluss an die bestehende Ortslage 

Es gelten die Vorschriften des Pflanzgebotes Ziffer 8.1.2. 

Die mindestens geforderten Bäume sind zur Schaffung einer durchgängigen privaten Grünzone im rückwär¬ 
tigen Bereich der Grundstücke zu pflanzen. 

8.2. Pflanzbindung 

Die in der Planvorlage gekennzeichnete „Feldhecke Rot“ ist als 24 a-Biotop gemäß den Angaben im Grün¬ 
ordnungsplan dauerhaft zu erhalten. 
Gleiches gilt für die in der Planunterlage gekennzeichneten Einzelbäume, die bei einem Ausfall gleichartig zu 
ersetzen sind. 

9;_Zuordnunqsfestsetzunqen 9 Abs. 1 a BauGB) 

9.1. 

Die unter der Ziffer 8.1. (Pflanzgebote) auf den Bauflächen festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich von 
Eingriffen in Natur und Landschaft werden von den jeweiligen Eigentümern auf ihrem Grundstück durchge¬ 
führt. 

9.2. 

Die naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen, die auf den durch Planeintrag festgesetzten Aus¬ 
gleichsflächen I bis IV (Umgrenzung von Flächen mit Regelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft) durchzuführen sind, werden allen öffentlichen und privaten 
Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, in folgenden Anteilen zugeordnet: 

■ gemeindliche Erschließungsanlagen 
(öffentliche Straßen und Wege): 21 % 

■ Wohnbauflächen (Baugrundstücke) : 79 % 

9.3. 

Die It. Grünordnungsplan durchzuführende Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Plangebietes wird den zu 
erstellenden Erschließungsanlagen bzw. den zu bildenden Baugrundstücken in dem unter der Ziffer 9.2. 
genannten Verhältnis ebenfalls anteilig zugeordnet (21 % : 79 %). 
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B Hinweise 

Freiflächenkonzept 

1. Mit dem Baugesuch ist ein Lage- bzw. Bepfianzungspian einzureichen, in dem die beabsichtigten 
Maßnahmen zur Einhaitung der Pianungsrechtiichen Festsetzungen und der Örtiichen Bauvorschrif¬ 
ten, insbesondere im Hinbiick auf die Vorgaben des Grünordnungspianes, darzusteiien sind. 

2. Das Niederspannungs-Stromversorgungsnetz wird ais Kabeinetz ausgeführt. 

3. in den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, um die 
natüriiche Bodenstruktur vor erhebiichen und nachhaitigen Veränderungen zu schützen (z. B. Be¬ 
nutzung von Raupenfahrzeugen mit breiten Ketten, Befahren nur bei abgetrocknetem Oberboden). 

4. Humushaitiger Oberboden (Mutterboden) und kuiturfähiger Unterboden sind beim Aushub getrennt 
zu iagern und wieder einzubauen. 

5. Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbeiastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit 
von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebiiche Beeinträchtigungen des Naturhaushaites 
nicht ausgeschiossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu meiden. 

6. Soiiten bei Erdarbeiten archäoiogische Funde entdeckt werden, sind diese umgehend des Landes¬ 
denkmaiamt zu meiden. 

7. Es wird empfohien, die Fassaden der Gebäude zu begrünen. 

8. Es wird die Empfehiung gegeben, das Oberfiächenwasser von Dachflächen auf dem Grundstück zur 
Versickerung zu bringen bzw. in geeigneten Schachtaniagen (Zisternen) zu speichern. Der Überiauf 
ist an das örtiiche Entwässerungssystem anzuschiießen (Abieitung über offene Gräben in die Vor- 
fiut). Die Entnahme von gespeichertem Regenwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) bzw. ein ge- 
drosseiter Abiauf ist vorzusehen. 

Aufgesteiit: Sinsheim, 27.10.2008 - Gi/Ru 

STERNEMANN 
■ 

FREIE ARCHiTEKTEN UND STADTPLÄNER ■ 

/VViNCM HGASSI 1 0 74889 SiNSHi iM 
TEL. 0 72 61 ./ 94 34 0 ■ FAX: 0 72 61 / 94 34 34 

W. Muth, Bürgermeister Architekt 
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TEL: 0 72 61 / 94 34 0 • EAX: 0 72 61 / 94 34 34 

Begründung 
zum Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, 
Stadt Östringen, Stadtteil Eichelberg 

I. Rechtskräftiger Planunqsstand und Anlass der Bebauungsplan-Änderung 

Der Bebauungsplan „Ackerwald“ wurde durch den Gemeinderat der Stadt Östringen am 25.10.2004 als Sat¬ 

zung beschlossen. 

Nach Durchführung der Erschließungsarbeiten wurde hinsichtlich der Zulässigkeit von Garagen entlang der 

Haupterschließungsstraße eine 1. Bebauungsplan-Änderung durchgeführt. Diese ist seit dem 03.11.2006 

rechtskräftig. 

Anlass der nunmehr vorgesehenen 2. Änderung des Bebauungsplanes ist das Bestreben der Stadt Östrin¬ 

gen, die entstehenden Kosten für die im Bebauungsplan formulierten Ausgleichsmaßnahmen gesetzeskon¬ 

form und für die Grundstückseigentümer schlüssig nachvollziehbar abzurechnen. 

II. Rechtliche Grundlagen 

Die Bebauungsplan-Änderung wird, da die Grundzüge des Bebauungsplanes „Ackerwald“ von der Änderung 

nicht betroffen sind, im vereinfachten Verfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB durchgeführt. 

Grundlage für die Festsetzungen und für den Verfahrensablauf sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21.12.2006 (BGBl. I S. 3316). 
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Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, Stadt Ostringen, Stadtteil Elchelberg - Begründung 2 

III. Inhalte der Bebauungsplan-Änderung 

Verbindlicher Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Ackerwald“ ist der Grünordnungsplan des 

Büros Schmid, Treiber & Partner, Leonberg, vom 26.10.2001. Er beinhaltet verbindlich durchzuführende 

Ausgleichsmaßnahmen am östlichen Gebietsrand sowie außerhalb des Plangebietes und definiert darüber 

hinaus Pflanzgebote auf den privaten Bauplätzen. 

In der 2. Änderung des Bebauungsplanes werden diese durch den Grünordnungsplan bereits rechtskräftigen 

Vorgaben nochmals herausgearbeitet, indem die Formulierungen Eingang in die Ziffer 7. (Flächen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft) der Schriftlichen Festsetzungen finden. 

Darüber hinaus wird der Bebauungsplan ergänzt um eine Zuordnungsfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1a 

BauGB. Grundlage hierfür ist eine ergänzende Ausarbeitung des Büros Schmid, Treiber & Partner (siehe 

Anlagen). Hierin wurden die Eingriffe, die durch den Straßen- und Wegebau entstehen, ins Verhältnis ge¬ 

setzt mit den Eingriffen, die auf eine Bebauung und Nutzung der neu gebildeten privaten Grundstücke zu¬ 

rückzuführen sind. Bei dieser Betrachtung fanden die auf privaten Flächen ausgesprochenen Pflanzgebote 

Berücksichtigung. 

Zusammenfassend kommen die Grünordnungsplaner zu dem Ergebnis, dass die definierten Kompensati¬ 

onsmaßnahmen am Gebietsrand sowie außerhalb des Gebietes zu 21 % dem Straßen- und Wegebau und 

zu 79 % der Summe der zukünftig bebauten Bauplätze zuzuordnen sind. 

Als Konsequenz dieser Festsetzung werden nunmehr 21 % der Kosten für öffentliche Ausgleichsmaßnah¬ 

men in den beitragsfähigen Erschließungsaufwand eingerechnet. 

Die Deckung der Kosten für die Umsetzung der auf die bauliche Nutzung privater Grundstücke zurückzufüh¬ 

renden Kompensationsmaßnahmen erfolgt über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach den §§ 

135a bis c BauGB. 

Die Stadt Östringen wird mit den Grundstückseigentümern auf dieser Grundlage Ablösevereinbarungen tref¬ 

fen. 

Aufgestellt: Sinsheim, 27.10.2008 - Gl/Ru 

STERNEMANN 
UND GEUPjjjjjj 

■■■■■■ 
FREIE ARCHITEKTEN UND STADTPLANER ■■■■■■ 

/VVINCM HGASSI 10 7/| 889 S I M SH I I M 

TEL. 0 72 61 ./ 94 34 0 ■ FAX: 0 72 61 / 94 34 34 

Muth, Bürgermeister Architekt 
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3 Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, Stadt Östringen, Stadtteil Elchelberg - Begründung 

Anlage 1 

■ Berechnung des Büros Schmid, Treiber & Partner 
zur anteiligen Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen l-IV 
sowie der externen Maßnahmen auf die Wohnbauflächen bzw. 
Verkehrsflächen 

vom 10.03.2008 

Anlage 2 

■ Kostenschätzung des Büros Schmid, Treiber & Partner 
zur Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen l-IV 
sowie der externen Kompensationsmaßnahmen 

vom 12.03.2008 
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Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, Stadt Ostringen, Stadtteil Elchelberg - Begründung 

Anlage 1 

Stadt östrinaen - Elchelbera GOP '^envald' EAB. otrennt für Wohn-und Vertcehraflächen 

Planung 

Wohnbauflächen 

Ftächanainheit; Garten. Soleblatz Tab. 2.2 

Landschafls- 
Dotentlal 

Bewertunaskritörlum Einzel- 
wert 

Potenbal- 
wert (P) 

Gewich- 

tma (G) 

Fläche 
(F) 

WerlDunkte 
(PxGxF) 

Boden Ertraasfählokeit 4 4 0.1 11.720 4.68fi 
Natürlichkeitsorad des Bodens 4 

Wasser RQcWialtevemnöaen von 
Mtederschläoen 

2 2 0.1 11.720 2.344 

Klima Klima 4 4 0.1 11.720 4.638 
Arten+BiotoDe Arten + Biotooe 2 2 0.5 11.720 11.720 
Erholurg* 
LandschaftsDIld 

Erholuno 4- Landschaftsbild 4 4 0.2 11.720 9.376 

Gesamtsumme 1.0 32.816 

Flächeneinheit: Verkehrsflächert. Stelblätze (teilversieaalty Gras-Si^ottBr-Weo Tab. 2.6 

Landschafts- 
Dotential 

Bewertunoskrlterium Elnzel- 
wert 

Potential¬ 
wert (P) 

Gewich¬ 
tung (G) 

Fläche 
fF) 

WertDunkte 
(PxGxF) 

Boden Ertraasfähiokelt 4 4 0.1 1.100 440 
Natürtichkeitsorad des Bodens 2 

Wasser RUckhaltevermöoen von 
Niederschlägen 

2 2 0.1 1.100 220 

Klima Klima 2 2 0.1 1.100 220 
Arten+Biotooe Arten Biotooe 2 2 0,5 1.100 1.100 

Erholung-»- 
Landschaftsbild 

Erholung *■ Landschaftsbild 2 2 0.2 1.100 440 

Gesamtsumme 1.0 2.420 

Flächeneinheit: Bebauung. Straßen (voilständio versieoeit) Tab. 2.7 

Landschafts- 
Dotential 

Bewertunaskriterium Einzel¬ 
wert 

Potential- 

wert (P) 
Gewich- 
ftjna (G) 

Fläche 
(F) 

WertDunkte 

(PxGxF) 
Boden Ertraosfähiakelt 0 0 0.1 5.070 0 

NatUrllchkeltsarsd des Bodens 0 

Wasser ROddialtevarmögen von 
Niederschlägen 

0 0 0.1 5.070 0 

Klima Klima 0 0 0.1 5.070 0 

Arten+Biotope Men •»• Biotaae 0 0 0.5 5.070 0 
Erholung-»- 
Landschaftsbild 

Erholung Landschaftsbild 2 2 0.2 5.070 2.028 

Gesamtsumme 1.0 2.026 

Boden 5.128 
Wasser 2.564 
Klima 4.908 

Arten-rBiotope 12.820 
Erhoiuno-t-Landschaftsblld 11.844 

Summ« Planung Wohnbauflächon 37.264 

Eingriff Wohnbauflächen (DfMreni Planung • Bestand) st2.369 

Planung 

Verlcohrsflilchen 

Rächeneinheit: Garten. SDiolplatc Tab. 2.2 

Landschafts- 
Dotential 

Bewartunaskrtterfum Snzel- 
wert 

Potential- 
wert fP) 

Gewich¬ 

tung (G) 

Fläche 
(F) 

WertDunkte 
(PxGxF) 

Boden Ertraasfähiokeit 4 4 0.1 0 0 

NatOrllchkeltsarad des Bodens 4 

Wasser Rückhaltevermüaen von 
Nieders^läaen 

2 2 0.1 0 0 

Klima Klima 4 4 0.1 0 

Arten-'-Blotooe Arten * Biotooe 2 2 0.5 0 

Erholung-*- 

Landschaftsbid 

Erholung -*- Landschaftsbild 4 4 0.2 0 0 

Gesamtsumme 1.0 0 

Flädienelnhelt: Verkehrsflächen. Stellplätze (tailverslegelt). Gras-Schofter-Weg Tab. 2.6 

Landschafts- 
Dotential 

Bawertunaskiitarium 

1
1

 
iü

 Potentia)- 

wert fP) 

Gewich¬ 
tung (0) 

Fläche 
(F) 

WertDunkte 
fPxGxFl 

Boden Ertraasfähiakelt 4 4 0.1 0 0 

Nalülichkeltsarad des Bodens 2 

Wasser Rückhaltevermögen vwi 
Niederschlägen 

2 2 0,1 0 0 

Klima Klima 2 2 0.1 0 0 

Arten-*-Biotooe Arten -*■ Bfotooe 2 2 0.5 0 

Erholung-*- 
Landschaftsbid 

Erholung Landschaftsbild 2 2 0.2 0 0 

Gesamtsumme 1.0 0 

Flächeneinheit: Bebauung. Sbaßen (vollständig versiegelt) Tab. 2.7 

Landschafts- 

Potential 

Bewertimaskriterium Einzel- 

wert 

Potential- 

wert (P) 

Gewich¬ 

tung (G) 

Fläche 
(F) 

WertDunkte 
(PxGxF) 

Bodert Ertraasfähiokeit 0 0.1 2.830 0 
NatOrlichkeltsored des Bodens 0 

Wasser l^ckhaltevermöaen von 
Niederschlägen 

0 0.1 2.930 0 

Klima Klima 0 0.1 2.930 0 

Arten»-Blotope Arten + Biotope 0 0 0.5 2.930 0 

Erholunra-*- 
Landschaftsbid 

Erholuno *■ Landsdraftsbild 2 2 0.2 Z930 1.172 

Gesamtsumme 1.0 1.172 

Boden 0 

Wasser 0 

Klima 0 

Arten-rSiotope 0 
Erholung-*-Landschaftsbild 1.172 

Summe Planung Verkehrsfiächen 1.172 

Elngrlfrverltehrsllächen (Differenz Planung-Bestand) -6.645 

Verhältnis Eingriff Wohnbauflächon: Vorkehrsflächen 79% 21% 
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Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, Stadt Ostringen, Stadtteil Elchelberg - Begründung 

Anlage 2 

Stadt Ostingen - Erschließungsgebiet'Ackerwald', Eichelberg ..'S 
Kompensation durch Anlage einer Grünfläche_Kostenschätzung psor. Schmid i 

Treiber i Partner 

Stadt Östrinqen 

Erschließunasaebiet 'Ackerwald’, Eichelberq 
Kompensation durch Anlage einer Grünfläche 

Kostenschätzung 12.03.2008 

Pos.| Leistung Masse ca. Einh ca.EP in €| GP in € 

1.1 
Herstellen von unterirdischen 
Dachwasserzuleitungen (nur auf öff. Grund) 20,00 m 60,00 1.200,00 

1.2 Anlage von otrenen Graben zur 
Regenwasserableitung inklusive 
Sohlsicherung und Sohlschwellen (Gefälle 
bis zu 10%) (nur auf öff. Grund) 380,00 m 30,00 11.400,00 

2.1 Anlegen eines Gras-Schotter-Wegs (108 m x 
2,5 m) 270,00 m^ 35,00 9.450,00 

3.1 Pflanzung von Obstbäumen auf 
Sämlingsunterlage 33,00 St 150,00 4.950,00 

3.2 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
Obstbäume (3 Jahre) 33,00 St 40,00 1.320,00 

3.1 Pflanzung von großkronigen, 
hochstämmigen Laubbäumen StU 16/18 8,00 St 500,00 4.000,00 

3.2 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
Laubbäume (3 Jahre) 8,00 St 40,00 320,00 

4.1 Pflanzung von Hecken, ca. 4 m breit 250,00 m 25,00 6.250,00 
4.2 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

Hecken (3 Jahre) 250,00 m 20,00 5.000,00 

5.1 Planieren und Ansaat von Landschaftsrasen 
(Oberboden vorhanden) 100,00 m^ 1,00 100,00 

5.2 Pflege Landschaftsrasen (3 Jahre) - 
vorhandene und neu angelegte Wiese 5.000,00 2,00 10.000,00 

Netto-Summe 53.990,00 

zuzüglich MWSt 19% 10.258,10 
Brutto-Bausumme 64.248,10 

zuzüglich Baunebenkosten aus Netto-Summe 15% 9.637,22 
zuzüglich MWSt aus Baunebenkosten 19% 1.831,07 

[Gesamtsumme | | 75.716,3'9] 
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Bebauungsplan „Ackerwald“, 2. Änderung, Stadt Ostringen, Stadtteil Elchelberg - Begründung 

Stadt Östingen - Erschließungsgebiet 'Ackerwaid', Eicheiberg 

externe Kompensation durch Anlage von extensivem Grüniand 

Stadt Östrinoen 

Kostenschätzunq PROF. Schmid i 
Treiber i Partner 

ErschlieBunosaebiet 'Ackerwald', Eichelberq 
externe Kompensation durch Anlaoe von extensivem Grünland auf bish. Acker 

Kosten Schätzung 12.03.2008 

|Pos.|Leistung [Masse ca. |Einh| ca.EP in €| GP in~€| 

1.1 Planieren und Ansaat von Landschaftsrasen 
(Oberboden vorhanden) 10.000,00 m^ 0,70 7.000,00 

1.2 
Pflege Landschaftsrasen (3 Jahre) - zwei 
Mähgänge pro Jahr, erster Schnitt nicht vor 
dem 15. Juni, Abtransport des Mähgutes 10.000,00 m2 1,00 10.000,00 

Netto-Summe 1 1 17.000,00 

zuzüglich MWSt 19% 3.230,00 
Brutto-Bausumme 20.230,00 

zuzüglich Baunebenkosten aus Netto-Summe 15% 3.034,50 
zuzüglich MWSt aus Baunebenkosten 19% 576,56 

1 Gesamtsumme 23.841,06 
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